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Satzung  
Förderverein Sulzberg Mitanand e.V.  
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

(1) Der Förderverein führt den Namen „Sulzberg Mitanand“. Er soll als eingetragener Verein geführt 
werden.  
 

(2) Er soll ins Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.“ 
 

(3) Der Sitz des Vereins ist Sulzberg 
 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 
§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

(1) Der Förderverein „Sulzberg Mitanand e.V.“. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

(2) Zweck des Fördervereins ist die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der 
Ortsverschönerung, die Förderung des traditionellen Brauchtums sowie die Förderung von 
bürgerschaftlichem Engagement zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke.  
 

(3) Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:  
 
a. Förderung des Kulturangebots zur Heimatpflege und Heimatkunde durch die Unterstützung bzw. 

Abhaltung von Brauchtumsveranstaltungen.  
b. Unterstützung der steuerbegünstigten Einrichtungen des Gemeindebereichs bei der 

Verwirklichung ihrer gemeinnützigen Zweckverfolgung durch das mittelbare und unmittelbare 
Mitwirken sowie die Beschaffung von Mitteln für diese örtlichen steuerbegünstigten 
Körperschaften/Vereine.  
 

(4) Der Förderverein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

(5) Mittel des Fördervereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Fördervereins.  
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Fördervereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.  
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Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Förderverein unverzüglich dem Finanzamt für 
Körperschaften an.  
 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied des Fördervereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die den Beitrag 

entrichtet. 
 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit Beschlussfassung beginnt die 
Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.  

 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Streichung der Mitgliedschaft, Tod oder 
Auflösung des Fördervereines.  
 

(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres möglich.  
 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Förderverein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise 
gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt.  

Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Dem Betroffenen ist vor dem Beschluss die 
Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.  
Der Beschluss des Ausschusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand bekanntzugeben.  

(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist. Die Streichung kann 
durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das 
den Hinweis auf die Streichung enthalten hat, drei Monate vergangen sind.  

 
§ 5 Beiträge und Spenden  

(1) Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben werden. Die Höhe des Beitrages sowie die Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.  
 

(2) Beiträge sind keine Spenden. 
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§ 6 Organe des Fördervereines 

(1) Organe des Fördervereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung 
 

§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister sowie dem 
Schriftführer. Weiter gehören dem Vorstand mindestens 2 Beisitzer an. 
 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende. Sie vertreten den 
Förderverein Mitanand e.V. gerichtlich und außergerichtlich.  
 

(3) Der 2. Vorsitzende nimmt im Innenverhältnis die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser 
verhindert ist.  
 

(4) Jedes Vorstandsmitglied ist allein berechtigt, den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.  
 

(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Er bleibt 
jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, ist der verbleibende Vorstand berechtigt, für den Rest 
der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen, welches das Amt kommissarisch 
weiterführt.  

Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Verschiedene 
Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.  

(6) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Fördervereins die Wahrnehmung der 
Vereinsgemeinschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.  
 

(7) Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- 
und Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
pauschalierten Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.  

 
§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der 
Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt.  
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(2) Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt zwei Wochen vor dem Versammlungstermin durch 
den Vorstand. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur 
Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind. Die Einberufung 
erfolgt durch Einladung über das Mitteilungsblatt des Markt Sulzberg. Diese kann auch ebenso 
elektronisch per E-Mail an die Mitglieder erfolgen.  
 

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltung wird als ungültige Stimme gezählt. Beschlüsse 
über die Änderung der Satzung bedürfen der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Eine Änderung des Vereinszwecks erfordert die Zustimmung von neun Zehnteln der 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder.  
 

(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche Abstimmung 
hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies beantragt oder wenn bei 
Wahlen mehrere Vorschläge für ein Amt vorliegen. 
 

(6) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom Sitzungsleiter und 
vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

§ 9 Prüfungsausschuss  

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus zwei Mitgliedern.  
 

(2) Er hat die Abschlussrechnung zu überprüfen und einen Prüfungsbericht zu erstellen.  

 
§ 10 Datenschutzrichtlinie 

(1) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und Mitarbeiter durch den 
Förderverein erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungszwecks erforderlich ist oder im Einzelfall 
eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen vorliegt.  
 

(2) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrund-VO.  
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(3) Zur weiteren Ausgestaltung sowie zu den Einzelheiten der Datenerhebung und -verwendung erlässt 
der Verein eine Datenschutzrichtlinie, die auf Vorschlag des Vorstands durch die 
Mitgliederversammlung beschlossen wird.  

 
§ 11 Auflösung des Fördervereines 

(1) Die Auflösung des Fördervereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Diese wird unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist 
einberufen.  
 

(2) Zur Auflösung des Fördervereins ist die Mehrheit von neun Zehntel der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 
  

(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder.  
 

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Fördervereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Fördervereins nach Abzug der Verbindlichkeiten an den Markt Sulzberg, welcher es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 
hat.  
 

(5) Für die Verbindlichkeiten haftet gegenüber den Gläubigern nur das Vermögen des Fördervereins 
Sulzberg Mitanand e.V.. 
 

§ 12 Schlussbestimmungen  

(1) Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 26.06.2024 in der vorliegenden Fassung 
beschlossen.  

Sulzberg, den 26.06.2024 


